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Rollen Brandschutz
Ordnungsbehörden

- Bauaufsichtsamt 
- Ordnungsamt

Fachdienststelle

Brandschutzdienststelle/
Feuerwehr

- Überwachungsbehörde Arbeitsschutz 
(Bezirksregierung Köln)

- Sachversicherer
- Berufsgenossenschaften

- Betreiber
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Richtiges Verhalten im Brandfall

DGUV Veröffentlichungen 
- Betrieblicher Brandschutz in der Praxis
- Sicherheit bei Veranstaltungen 
und Produktionen 
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Im Brandfall gilt: Ruhe bewahren, Mitmenschen warnen, den 
Brandort über Treppen (kein Aufzug!) verlassen und Türen 
schließen. Wählen Sie den Notruf 112, sobald Sie in Sicherheit 
sind.

Die Rettungswege der Besucher sind die Angriffswege der 
Feuerwehr!

Vorführender
Präsentationsnotizen

- Richtiges Verhalten im Brandfall
- Gesunder Menschenverstand
- KI Aussage
- Betriebliche Abläufe, weiß jeder, was er im Brandfall zu tun hat, wo die Rettungswege sind, wie man den Feuerlöscher bedient, wie man die Besucher auffordert den Gastraum schnellstmöglichst zu Verlassen.
- Herdentrieb der Besucher
- Regelungen über die Brandschutzordnung Teil A, B und C
- Hilfen und umfangreiche Veröffentlichungen der Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Angriffswege für die Feuerwehr müssen frei sein. Wenn die Feuerwehr in Gast- oder Versammlungsstätten beim Eintreffen noch Personen retten muss ist irgendetwas verkehrt gelaufen
Beeinträchtigte Besucher bedürfen besonderer Hilfestellungen Kinder, Alte Menschen etc.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM4I20r6mSAxUY_rsIHZI3MOAQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bghm.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FArbeitsschuetzer%2FGesetze_Vorschriften%2FInformationen%2F205-001.pdf&usg=AOvVaw16G_vjxB_tutEn8bqp24ZK&opi=89978449
https://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Regeln_und_Schriften/Informationen/215-310-2016.pdf
https://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Regeln_und_Schriften/Informationen/215-310-2016.pdf


Brandverhütungsschau
Gebäude, Betriebe und Einrichtungen, die in 
erhöhtem Maße brand- oder 
explosionsgefährdet sind oder bei denen bei 
Ausbruch eines Brandes oder bei einer 
Explosion eine große Anzahl von Personen 
oder bedeutende Sachwerte gefährdet 
werden können sind im Hinblick  auf die 
Belange des Brandschutzes zu überprüfen.

BHKG § 26

• Zeitabstände von längestens 6 Jahren
• Feststellung brandschutztechnischer 

Mängel und Gefahrenquellen
• Veranlassung von Maßnahmen, die 

der Entstehung eines Brandes und 
der Ausbreitung von Feuer und 
Rauch vorbeugen und bei einem 
Brand oder Unglücksfall die Rettung 
von Menschen und Tieren, den 
Schutz von Sachwerten sowie 
wirksame Löscharbeiten ermöglichen.
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Welche Objekte?
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https://www.feuerwehrverband.nrw/fileadmin/Downloads/Verband/Themen/Vorbeugender%20Brand-%20und%20Gefahrenschutz/2016-04-17_Brandschauobjekte.pdf


Prüfumfang der BVS

7 Köln, 28.01.2026

https://www.idf.nrw.de/aktuelles/dokumente/archiv/vb_anlg2_09_02_07.pdf


Typische Mängel (baulich/betrieblich)

• Abschließbarer oder verschlossener 
Rettungsweg

• Notausgangstür verschlossen / 
zugestellt

• Einschränkung der notwendigen 
Rettungswegbreite

• Defekte, fehlende, falsche 
Rettungswegkennzeichnung

• Brandlasten im notw. TR / notw. Flur
• Feuer-/ Rauchschutztür durch Keil 

festgestellt
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• Feuerlöscher fehlt, ungeprüft, 
zugestellt

• Durchbruch in Wand / Decke
• Fehlende Überprüfung BMA
• Fehlende, nicht aktuelle 

Brandschutzordnung
• Flucht- und Rettungsplan nicht 

aktuell
• Zugestellte/zugeparkte 

Feuerwehrzufahrten/Flächen für die 
Feuerwehr



Brandlasten in Rettungswegen
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi9xvWDgqySAxW5_7sIHU8hF68QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agbf.de%2Fdownloads-fachausschuss-vorbeugender-brand-und-gefahrenschutz%2Fcategory%2F28-fa-vbg-oeffentlich-empfehlungen%3Fdownload%3D218%3A2014-05-brandlasten-in-rettungswegen-akt-2024-v2&usg=AOvVaw2yVRmOHytHqFEmPHl2fTpN&opi=89978449


Sonderbauverordnung nrw 
Teil 1 Versammlungsstätten
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gilt für den Bau und den Betrieb!!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vstättvo unter Kopfkissen legen

§ 1 Bau und Betrieb

§ 5 Bekleidungen

§ 6/7 Führung und Bemessung der Rettungswege

§ 31 Freihalten von Rettungswegen, unverschlossene Türen

§ 33 Ausschmückungen schwerentflammbar

§ 35 rauchen, offenes Feuer, Pyrotechnik verboten




Auch wenn das für Sie nicht 1:1 gilt, finden sie dort Anhaltspunkte, wie man Ihre Gastronomie sicher betreibt.

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=4620100107092033646


Sicherheitswachdienst
Die Mindestpersonalstärke ergibt sich 
standardmäßig aus der Empfehlung der 
AGBF und des DFV „Anforderung an die 
Qualifikation von Brandsicherheitswachen 
bei Veranstaltungen“. 

Bei besonderen außergewöhnlichen und 
örtlichen Gegebenheiten kann der SWD 
auch über eine selbsterstellte 
Gefährdungsbeurteilung durch die 
Brandschutzdienststelle ermittelt werden

Veranstaltungen, bei denen eine 
erhöhte Brandgefahr besteht und bei 
Ausbruch eines Brandes eine große 
Anzahl von Personen gefährdet ist, sind 
der Gemeinde rechtzeitig anzuzeigen. 
Die Gemeinde entscheidet darüber, ob 
eine Brandsicherheitswache 
erforderlich ist. § 27(1) BHKG
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https://www.vfdb.de/media/doc/merkblaetter/MB_13_06_Jun2015.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA29jXgqySAxWpgf0HHcrHLroQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agbf.de%2Fdownloads-fachausschuss-vorbeugender-brand-und-gefahrenschutz%2Fcategory%2F28-fa-vbg-oeffentlich-empfehlungen%3Fdownload%3D337%3A2020-01-fachempfehlung-brandsicherheitswachen&usg=AOvVaw0qg2OvDL4p3TlADYsf2fmb&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA29jXgqySAxWpgf0HHcrHLroQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agbf.de%2Fdownloads-fachausschuss-vorbeugender-brand-und-gefahrenschutz%2Fcategory%2F28-fa-vbg-oeffentlich-empfehlungen%3Fdownload%3D337%3A2020-01-fachempfehlung-brandsicherheitswachen&usg=AOvVaw0qg2OvDL4p3TlADYsf2fmb&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA29jXgqySAxWpgf0HHcrHLroQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agbf.de%2Fdownloads-fachausschuss-vorbeugender-brand-und-gefahrenschutz%2Fcategory%2F28-fa-vbg-oeffentlich-empfehlungen%3Fdownload%3D337%3A2020-01-fachempfehlung-brandsicherheitswachen&usg=AOvVaw0qg2OvDL4p3TlADYsf2fmb&opi=89978449


Pyrotechnik
Die Genehmigung zur Erprobung erteilt die 
Brandschutzdienststelle, die Genehmigung 
zur Vorführung mit Besuchern erteilt das 
Ordnungsamt Stadt Köln.

Geregelt in § 23 - Erste Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (1. SprengV)

• §35 (2) SBauVO NRW besagt, dass 
das Verwendungsverbot für 
feuergefährliche Handlungen nicht 
gilt, wenn das Verwenden in der Art 
der Veranstaltung begründet ist und 
die Veranstalterin oder der 
Veranstalter die erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall 
mit der Brandschutzdienststelle 
abgestimmt hat.
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Beispiel Grans-Montana

- brennbare Bekleidung/Deko
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- fahrlässiger Umgang mit Pyrotechnik

- Schulung Personal 
(Räumung/Brandbekämpfung) 

- unzureichende Rettungswegsituation
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Dr. Daniel Leupold
Abteilungsleiter Gefahrenvorbeugung

Gefahrenvorbeugung.feuerwehr@stadt-koeln.de
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